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§ 18a AZG Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in Stral3enbahn-,
Oberleitungsomnibus- und

Seilbahnunternehmen

AZG - Arbeitszeitgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.06.2025

1. (1)Fur Arbeitnehmer gemal3 § 18 Abs. 1 Z 2 und 3 kann durch Kollektivvertrag zugelassen werden, dass die gemal3
8 12 Abs. 1 zustehende tagliche Ruhezeit auf mindestens acht Stunden verkdirzt wird. Diese Verklrzung ist
innerhalb der nachsten 21 Tage durch entsprechende Verlangerung einer anderen taglichen oder wochentlichen
Ruhezeit auszugleichen. An héchstens zwei Tagen pro Woche kann durch Kollektivvertrag eine Verkirzung auf
mindestens sechs Stunden zugelassen werden, wobei die erste Verkirzung innerhalb von sieben Tagen
auszugleichen ist, die zweite Verkirzung innerhalb von 14 Tagen.

2. (2)FUr Lenkerinnen und Lenker in Oberleitungsomnibusunternehmen sind dartber hinaus auch8 13c Abs. 1 bis 4
und § 14 anzuwenden.

In Kraft seit 01.01.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/azg/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/azg/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/azg/paragraf/13c
https://www.jusline.at/gesetz/azg/paragraf/14
file:///

	§ 18a AZG Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Straßenbahn-, Oberleitungsomnibus- und Seilbahnunternehmen
	AZG - Arbeitszeitgesetz


